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Ausbildungsrahmenplan
 

für die Berufsausbildung zum Kunststoff- und Kautschuktechnologen und
 

zur Kunststoff- und Kautschuktechnologin

Abschnitt  A: Gemeinsame berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

1 Unterscheiden, Zuordnen 
und Handhaben von 
polymeren Werkstoffen 
sowie von Zuschlag- und 
Hilfsstoffen

 

(§ 4 Absatz  2 Nummer  1)

a) Polymere aus fossilen und nachwachsenden 
Rohstoffquellen kennen und nach ihren Werk­
stoff- und Umwelteigenschaften unterscheiden

b) Zusammenhang zwischen molekularem Aufbau 
von Polymeren und ihren Werkstoffeigen­
schaften darstellen; Polymere ihren Anwen­
dungsbereichen zuordnen

c) Duroplaste, Thermoplaste und Elastomere 
durch systematische Prüfungen unterscheiden 
sowie Verarbeitungsverfahren und Einsatzge­
bieten zuordnen

d) Polymere, Zuschlag- und Hilfsstoffe nach 
Verwendungszweck auswählen und einsetzen

e) Anforderungen einer nachhaltigen Kreislauf­
wirtschaft in Bezug auf die Herstellung, den 
Einsatz, die Wiederverwendung, die Wiederver­
wertung und die Entsorgung von polymeren 
Werkstoffen kennen und beachten

f) Verfahren der Wiederverwertung polymerer 
Werkstoffe unterscheiden und diese in Abhän­
gigkeit von Art und Einsatzzweck polymerer 
Werkstoffe betriebsspezifisch anwenden

8

2 Herstellen von Bauteilen 
und Baugruppen

 

(§ 4 Absatz  2 Nummer  2)

a) Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen 
einschließlich der Werkzeuge prüfen und 
herstellen

b) Werk- und Spannzeuge auswählen, Werk­
stücke ausrichten und spannen

c) Bauteile durch manuelle und maschinelle Ferti­
gungsverfahren herstellen

d) Bauteile durch Trennen und Umformen 
herstellen

e) Bauteile, auch aus unterschiedlichen Werk­
stoffen, zu Baugruppen fügen, insbesondere 
durch Schrauben und Kleben

f) Fehler an Bauteilen feststellen und Maßnahmen 
zur Fehlerbeseitigung ergreifen

16

3



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

3 Messen, Steuern, Regeln
 

(§ 4 Absatz  2 Nummer  3)
a) Aufbau, Funktionsweise und Einsatzmöglich­

keiten von Messgeräten unterscheiden und 
dem Verwendungszweck zuordnen; Messge­
räte handhaben

b) Messwerte erfassen, insbesondere Temperatur, 
Druck, Zeit, Durchflussmenge, Masse und 
elektrische Größen

c) Prinzipien des Messens, Steuerns und Regelns 
unterscheiden

d) Einsatzgebiete elektrischer, pneumatischer und 
hydraulischer Systeme sowie von Systemkom­
binationen unterscheiden

e) elektrische, pneumatische und hydraulische 
Bauteile unterscheiden

f) Schalt- und Funktionspläne von Grundschal­
tungen, insbesondere Pneumatikschaltungen, 
lesen, skizzieren und prüfen

g) Pneumatikschaltungen aufbauen

h) Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen 
einstellen, auf Funktion prüfen und überwa­
chen

8

4 Sicherstellen der 
Betriebsfähigkeit von 
technischen Systemen 
zur Be- und Verarbeitung 
von polymeren Werk­
stoffen

 

(§ 4 Absatz  2 Nummer  4)

a) Schutz- und Sicherheitseinrichtungen auf 
Funktionen prüfen und anwenden

b) Aufbau und Funktionsweise von Maschinen, 
Geräten und Anlagen zur Formgebung und 
Verarbeitung unterscheiden; Betriebsbereit­
schaft sicherstellen

6

c) Maschinen, Geräte und Anlagen in Betrieb 
nehmen und bedienen

d) Funktion von Maschinen und Systemen durch 
Messen, Steuern und Regeln überwachen und 
sicherstellen

e) Störungen an Maschinen und Systemen, auch 
unter Beachtung von Schnittstellen, feststellen 
und Fehler eingrenzen

f) Möglichkeiten der Beseitigung von Störungen 
und Fehlern beurteilen, Maßnahmen zur 
Störungs- und Fehlerbeseitigung ergreifen

4

5 Warten und Instandhalten 
von Betriebsmitteln

 

(§ 4 Absatz  2 Nummer  5)

a) Betriebsmittel inspizieren, pflegen und warten, 
Maßnahmen dokumentieren

b) mechanische, hydraulische, pneumatische und 
elektrische Bauteile sowie Verbindungen auf 
mechanische Beschädigungen prüfen, 
Maßnahmen zur Instandsetzung einleiten

4

4



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

c) Betriebsstoffe nach Vorgaben auswählen, 
einsetzen und umweltgerecht entsorgen

d) Maßnahmen vorbeugender Instandhaltung 
anwenden

6 Fertigungsplanung und 
-steuerung

 

(§ 4 Absatz  2 Nummer  6)

a) Material nach Art, Menge und Zeitpunkt bereit­
stellen; Materialzusammensetzung beachten

b) Betriebsmittel festlegen und deren Einsatz 
bestimmen

c) Materialeingangskontrolle durchführen

d) Verfügbarkeit der Betriebsmittel sicherstellen

8

e) Personaleinsatz im Arbeitsbereich abschätzen

f) Materialfluss planen, Einsatzmaterialien aufbe­
reiten

g) Materialfluss sicherstellen

h) Betriebsdaten erfassen, prüfen, auswerten und 
interpretieren

i) Prozessleittechnik anwenden

j) Prozessabläufe auswerten, optimieren und 
dokumentieren

k) Störungen im Prozessablauf feststellen und 
Maßnahmen zu ihrer Beseitigung ergreifen

l) Auftragsabwicklung, Leistungen und Verbrauch 
dokumentieren

8

7 Vertiefungsphase
 

(§ 4 Absatz  2 Nummer  7)
Zur Fortsetzung der Berufsausbildung sollen 
Ausbildungsinhalte der Berufsbildpositionen 2, 4 
oder 6 aus den ersten 18 Ausbildungsmonaten 
unter Berücksichtigung betriebsbedingter 
Geschäftsfelder sowie des individuellen Lernfort­
schritts vertieft vermittelt werden

8

5



Abschnitt  B: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Formteile

Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

1 Anwenden von Verfah­
renstechniken zur 
Herstellung von Form­
teilen

 

(§ 4 Absatz  3 Nummer  1)

a) Verarbeitungsverfahren, insbesondere Spritz­
gießen, Blasformen, Schäumen, Pressen und 
Thermoformen, unterscheiden und den Form­
teilen zuordnen

b) Produktionsanlagen einschließlich der Hand-
habungsgeräte unter Berücksichtigung von 
Aufbau und Funktionsprinzipien bedienen

c) Werk-, Zuschlag- und Hilfsstoffe verfahrens­
spezifisch einsetzen

d) Verarbeitungsparameter, insbesondere Tempe­
ratur, Zeit und Druck, material- und einsatzspe­
zifisch prüfen und beurteilen; Verarbeitungs­
prozesse optimieren

e) Bildungs- sowie Vernetzungsreaktionen unter­
scheiden und bei Anwendung der jeweiligen 
Verfahren berücksichtigen

f) Verarbeitungsverfahren unter Berücksichtigung 
der verfahrensspezifischen Parameter 
anwenden, Parameter einstellen, optimieren 
und dokumentieren

g) Fehler und Störungen im Produktionsablauf 
eingrenzen; Maßnahmen zu ihrer Behebung 
ergreifen und dokumentieren

h) verfahrensbezogene Berechnungen durch­
führen

24

2 Anwenden verfahrens­
spezifischer Steuerungs- 
und Automatisierungs­
technik

 

(§ 4 Absatz  3 Nummer  2)

a) Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik 
sowie deren Einrichtungen an Maschinen und 
Geräten unter Beachtung der Sicherheitsvor­
schriften anwenden

b) Fehler und Störungen eingrenzen; Maßnahmen 
zu ihrer Behebung ergreifen und dokumen­
tieren

c) Programmabläufe anhand von Funktions­
plänen nachvollziehen und überwachen

d) Parameter nach betrieblichen Vorgaben 
einstellen und Regelkreise optimieren

e) Drücke in steuerungstechnischen Systemen 
überprüfen und einstellen

f) steuerungstechnische Systeme nach Schalt- 
und Funktionsplänen anschließen, prüfen und 
in Betrieb nehmen

g) Fehler und Störungen in steuerungstechni­
schen Systemen und Baugruppen eingrenzen 
und Maßnahmen zu ihrer Behebung ergreifen

12

6



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

h) Bauteile, insbesondere im Rahmen von 
Wartungsarbeiten, nach Wartungsplänen 
austauschen

i) Produktionseinrichtungen zur Reparatur und 
Wartung unter Beachtung sicherheitstechni­
scher Vorschriften und verfahrenstechnischer 
Bedingungen außer Betrieb nehmen; Anlagen 
nach Wartung anfahren

j) Fehler und Störungen im Produktionsablauf 
eingrenzen und Maßnahmen zu ihrer Behebung 
ergreifen

k) Wartungs-, Instandhaltungspläne und Bedie­
nungsanleitungen anwenden

3 Aufbereiten polymerer 
Werkstoffe zur Herstel­
lung von Formteilen

 

(§ 4 Absatz  3 Nummer  3)

a) molekularen Aufbau von Polymeren zur 
Herstellung von Formteilen unterscheiden; 
Zusammenhang zwischen molekularer Struktur 
und Werkstoffeigenschaften sowie Verarbei­
tungsverfahren berücksichtigen; Polymere 
anforderungsgemäß auswählen und einsetzen

b) Materialeigenschaften von Hilfs- und 
Zuschlagstoffen berücksichtigen; Zuschlag- 
und Hilfsstoffe gemäß den Mischungsanforde­
rungen und Mischungseigenschaften 
auswählen und einsetzen

c) polymere Werkstoffe nach physikalischen und 
chemischen Eigenschaften unterscheiden, für 
den jeweiligen Anwendungszweck auswählen 
und einsetzen

d) Werkstoffeigenschaften ermitteln, insbeson­
dere Fließverhalten, Dichte und Restfeuchte

e) Mischungsverhältnisse der Komponenten 
berechnen und Mischungen unter Beachtung 
der Rezeptur herstellen

f) Recyclingverfahren von Formteilen unter­
scheiden und anwenden

6

4 Handhaben von 
Betriebsmitteln zur 
Herstellung von Form­
teilen

 

(§ 4 Absatz  3 Nummer  4)

a) Formgebungswerkzeuge für den Produktions­
einsatz vorbereiten und rüsten

b) Funktionsfähigkeit von Betriebsmitteln sicher­
stellen

c) Werkzeuge reinigen, konservieren und einla­
gern

6

5 Be- und Nachbearbeiten 
von Formteilen

 

(§ 4 Absatz  3 Nummer  5)

a) manuelle und maschinelle Verfahren zum span­
losen und spanenden Trennen und Bearbeiten 
von Formteilen unterscheiden und anwenden

b) Oberflächen nachbehandeln

4

7



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

c) Formteile nachbehandeln, insbesondere 
tempern oder konditionieren

d) Formteile nach Auftragsdaten, technischen 
Zeichnungen und Kundenanforderungen kenn­
zeichnen

e) Fertigteile verpacken, transportieren und lagern

Abschnitt  C: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Halbzeuge

Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

1 Anwenden von Verfah­
renstechniken zur 
Herstellung von Halb­
zeugen

 

(§ 4 Absatz  4 Nummer  1)

a) Verarbeitungsverfahren, insbesondere Kalan-
drieren, Extrudieren, Schäumen und 
Beschichten, unterscheiden und den Halb­
zeugen zuordnen

b) Produktionsanlagen einschließlich der Hand-
habungsgeräte unter Berücksichtigung von 
Aufbau und Funktionsprinzipien rüsten und 
bedienen

c) Werk-, Zuschlag- und Hilfsstoffe verfahrens­
spezifisch einsetzen

d) Verarbeitungsparameter, insbesondere Tempe­
ratur, Zeit, Druck, Umdrehungsfrequenz und 
Abzugsgeschwindigkeit, material- und einsatz­
spezifisch zuordnen und beurteilen; Verarbei­
tungsprozesse optimieren

e) Bildungssowie Vernetzungsreaktionen unter­
scheiden und bei Anwendung der jeweiligen 
Verfahren berücksichtigen

f) Festigkeitsträger und Verstärkungen unter­
scheiden und einsetzen

g) Verarbeitungsverfahren zur Herstellung von 
Halbzeugen unter Berücksichtigung der verfah­
rensspezifischen Parameter anwenden; Para­
meter einstellen, optimieren und dokumen­
tieren

24

8



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

h) Fehler und Störungen im Produktionsablauf 
eingrenzen; Maßnahmen zu ihrer Behebung 
ergreifen und dokumentieren

i) verfahrensbezogene Berechnungen durch­
führen

2 Anwenden verfahrens­
spezifischer Steuerungs- 
und Automatisierungs­
technik

 

(§ 4 Absatz  4 Nummer  2)

a) Einrichtungen der Mess-, Steuerungs- und 
Regelungstechnik bedienen; Fehler und 
Störungen eingrenzen und Maßnahmen zu ihrer 
Behebung ergreifen und dokumentieren

b) Programmabläufe anhand von Funktions­
plänen nachvollziehen und überwachen

c) Parameter nach betrieblichen Vorgaben 
einstellen und Regelkreise optimieren

d) Drücke in steuerungstechnischen Systemen 
überprüfen und einstellen

e) steuerungstechnische Systeme nach Schalt- 
und Funktionsplänen anschließen, prüfen und 
in Betrieb nehmen

f) Bauteile, insbesondere im Rahmen von 
Wartungsarbeiten, nach Wartungsplan austau­
schen

g) Fehler und Störungen in steuerungstechni­
schen Systemen und Baugruppen eingrenzen; 
Maßnahmen zu ihrer Behebung ergreifen

h) Produktionseinrichtungen zur Reparatur und 
Wartung unter Beachtung sicherheitstechni­
scher Vorschriften und verfahrenstechnischer 
Bedingungen außer Betrieb nehmen; Anlagen 
nach Wartung anfahren

i) Fehler und Störungen im Produktionsablauf 
eingrenzen; Maßnahmen zu ihrer Behebung 
ergreifen

j) Wartungs- und Instandhaltungspläne sowie 
Bedienungsanleitungen anwenden

10

3 Aufbereiten polymerer 
Werkstoffe zur Herstel­
lung von Halbzeugen

 

(§ 4 Absatz  4 Nummer  3)

a) molekularen Aufbau von Polymeren zur 
Herstellung von Halbzeugen unterscheiden; 
Zusammenhang zwischen molekularer Struktur 
und Werkstoffeigenschaften sowie Verarbei­
tungsverfahren berücksichtigen; Polymere 
anforderungsgemäß auswählen und einsetzen

b) polymere Werkstoffe nach physikalischen und 
chemischen Eigenschaften unterscheiden, für 
den jeweiligen Anwendungszweck auswählen 
und einsetzen

c) Werkstoffeigenschaften ermitteln, insbeson­
dere Viskosität, Dichte und Härte

8

9



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

d) Mischungsverhältnisse der Komponenten 
berechnen und Mischungen unter Beachtung 
der Rezeptur herstellen

e) Zuschlag- und Hilfsstoffe gemäß den 
Mischungsanforderungen und Mischungsei­
genschaften auswählen und einsetzen

f) Recyclingverfahren von Halbzeugen unter­
scheiden und anwenden

4 Handhaben von 
Betriebsmitteln zur 
Herstellung von Halb­
zeugen

 

(§ 4 Absatz  4 Nummer  4)

a) Werkzeuge vorbereiten, rüsten, reinigen, 
konservieren und einlagern

b) Funktionsfähigkeit der Betriebsmittel sicher­
stellen

6

5 Be- und Nachbearbeiten 
von Halbzeugen

 

(§ 4 Absatz  4 Nummer  5)

a) manuelle und maschinelle Verfahren zum span­
losen und spanenden Trennen und Bearbeiten 
unterscheiden und anwenden

b) Nachbehandlungsmöglichkeiten von Oberflä­
chen unterscheiden und Verfahren anwenden

c) Komponenten, Halbzeuge und Endprodukte 
verpacken, transportieren und lagern

d) Halbzeuge nachbehandeln, insbesondere 
tempern oder konditionieren

e) Halbzeuge nach Auftragsdaten, technischen 
Zeichnungen und Kundenanforderungen kenn­
zeichnen

4

Abschnitt  D: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Mehrschichtkautschukteile

Lfd. 
Nr. Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im
P

o
si

ti
o

n
ve

rm
it

te
lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

1 Anwenden von Verfah­
renstechniken zur 
Herstellung von Mehr­
schichtkautschukteilen

 

(§ 4 Absatz  5 Nummer  1)

a) Verarbeitungsverfahren, insbesondere diskon­
tinuierliches oder kontinuierliches Mischen, 
Extrudieren, Kalandrieren, diskontinuierliches 
oder kontinuierliches Beschichten, Wickeln, 
Konfektionieren und diskontinuierliches oder 
kontinuierliches Vulkanisieren, unterscheiden 
und den Mehrschichtkautschukteilen zuordnen

b) Produktionsanlagen einschließlich der Handha­
bungsgeräte unter Berücksichtigung von 
Aufbau und Funktionsprinzipien einrichten, 
einfahren und betreiben

22

10



Lfd. 
Nr. Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

c) Werk-, Zuschlag- und Hilfsstoffe verfahrens­
spezifisch einsetzen

d) Verarbeitungsparameter, insbesondere Tempe­
ratur, Zeit, Drehfrequenz und Druck, material- 
und einsatzspezifisch prüfen, beurteilen und 
optimieren

e) Vernetzungsreaktionen unterscheiden und bei 
Anwendung der jeweiligen Verfahren berück­
sichtigen

f) Mehrschichtkautschukteile, insbesondere mit 
technischen Textilien, metallischen oder glasfa­
serverstärkten Festigkeitsträgern, herstellen, 
Parameter einstellen, optimieren und doku­
mentieren

g) Fehler und Störungen im Produktionsablauf 
eingrenzen; Maßnahmen zu ihrer Behebung 
ergreifen und dokumentieren

h) verfahrensbezogene Berechnungen durch­
führen

2 Anwenden verfahrens­
spezifischer Steuerungs- 
und Automatisierungs­
technik

 

(§ 4 Absatz  5 Nummer  2)

a) Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik 
anwenden sowie deren Einrichtungen an 
Maschinen und Geräten unter Beachtung der 
Sicherheitsvorschriften bedienen

b) Fehler und Störungen eingrenzen; Maßnahmen 
zu ihrer Behebung ergreifen und dokumen­
tieren

c) Programmabläufe anhand von Funktions­
plänen nachvollziehen und überwachen

d) Parameter nach betrieblicher Vorgabe 
einstellen und Regelkreise optimieren

e) Drücke in steuerungstechnischen Systemen 
überprüfen und einstellen

f) steuerungstechnische Systeme nach Schalt- 
und Funktionsplänen anschließen, prüfen und 
in Betrieb nehmen

g) Fehler und Störungen in steuerungstechni­
schen Systemen und Baugruppen eingrenzen; 
Maßnahmen zu ihrer Behebung ergreifen und 
dokumentieren

h) Bauteile, insbesondere im Rahmen von 
Wartungsarbeiten, nach Wartungsplan austau­
schen

i) Produktionseinrichtungen zur Reparatur und 
Wartung unter Beachtung sicherheitstechni­
scher Vorschriften und verfahrenstechnischer 
Bedingungen außer Betrieb nehmen; Anlagen 
nach Wartung anfahren

10

11



Lfd. 
Nr. Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

j) Fehler und Störungen im Produktionsablauf 
eingrenzen; Maßnahmen zu ihrer Behebung 
ergreifen und dokumentieren

k) Wartungs- und Instandhaltungspläne sowie 
Bedienungsanleitungen anwenden

3 Aufbereiten polymerer 
Werkstoffe und Festig­
keitsträgern zur Herstel­
lung von Mehrschicht­
kautschukteilen

 

(§ 4 Absatz  5 Nummer  3)

a) molekularen Aufbau von Elastomeren zur 
Herstellung von Mehrschichtkautschukteilen 
unterscheiden; Zusammenhang zwischen 
molekularer Struktur und Werkstoffeigen­
schaften sowie Verarbeitungsverfahren berück­
sichtigen

b) Materialeigenschaften von Roh-, Hilfs- und 
Zuschlagstoffen berücksichtigen

c) polymere Werkstoffe nach physikalischen und 
chemischen Eigenschaften unterscheiden, für 
den jeweiligen Anwendungszweck auswählen 
und einsetzen

d) Werkstoffeigenschaften ermitteln, insbeson­
dere Shore-Härte, Dichte, Zugfestigkeit

e) Festigkeitsträger unter Berücksichtigung ihrer 
physikalischen Eigenschaften einsetzen

f) Mischungsverhältnisse der Komponenten 
berechnen und Mischungen unter Beachtung 
der Rezeptur herstellen

g) Zuschlag- und Hilfsstoffe gemäß den 
Mischungsanforderungen und 
Mischungseigenschaften auswählen und 
einsetzen

h) Recyclingverfahren von Mehrschichtkaut­
schukteilen unterscheiden

8

4 Handhaben von 
Betriebsmitteln zur 
Herstellung von Mehr­
schichtkautschukteilen

 

(§ 4 Absatz  5 Nummer  4)

a) Werkzeuge vorbereiten, rüsten, reinigen, 
konservieren und einlagern

b) universelle und werkstückabhängige Vorrich­
tungen zum Positionieren, Spannen, Führen 
und Teilen vorbereiten und rüsten

c) Funktionsfähigkeit der Betriebsmittel sicher­
stellen

6

5 Be- und Nachbearbeiten 
von Mehrschichtkaut­
schukteilen

 

(§ 4 Absatz  5 Nummer  5)

a) manuelle und maschinelle Verfahren zum 
Trennen und Bearbeiten unterscheiden; 
Verfahren anwenden

b) Halbzeuge und Bauteile anwendungsspezifisch 
nachbearbeiten

c) Nachbehandlungsmöglichkeiten von Oberflä­
chen unterscheiden; Verfahren anwenden

d) Halbzeuge und Endprodukte verpacken, trans­
portieren und lagern

6

12



Abschnitt  E: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Compound- und Masterbatchherstellung

Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

1 Anwenden von Verfah­
renstechniken zur 
Herstellung von 
Compounds und Master­
batches

 

(§ 4 Absatz  6 Nummer  1)

a) Mischverfahren auswählen und anwenden

b) Farbmuster anforderungsgemäß nachstellen; 
Farben nuancieren, bestimmen und einstellen

c) Produktionsanlagen einschließlich der Handha­
bungsgeräte unter Berücksichtigung von 
Aufbau und Funktionsprinzipien einrichten, 
anfahren und betreiben

d) Farbmittel, Werk-, Zuschlag- und Hilfsstoffe 
verfahrensspezifisch einsetzen

e) Verarbeitungsparameter, insbesondere Tempe­
ratur, Zeit, Drehmoment, Drehfrequenz und 
Druck, material- und einsatzspezifisch 
zuordnen und beurteilen; Verarbeitungsver­
fahren auswählen und Verarbeitungsparameter 
festlegen

f) Verarbeitungsvoraussetzungen sicherstellen, 
Verarbeitungsverfahren anwenden

g) Verarbeitungsprozesse optimieren; Betriebs- 
und Maschinendaten erfassen

h) Fehler und Störungen im Produktionsablauf 
eingrenzen; Maßnahmen zu ihrer Behebung 
ergreifen und dokumentieren

i) verfahrensbezogene Berechnungen durch­
führen

26

2 Aufbereiten polymerer 
Werkstoffe

 

(§ 4 Absatz  6 Nummer  2)

a) Kunststoffe hinsichtlich der Verfahren zur 
Herstellung von Compounds und Master-
batches unterscheiden

b) Kautschuksorten hinsichtlich der Verfahren zur 
Herstellung von Compounds und Master­
batches unterscheiden

c) Zusammenhang zwischen molekularer Struktur 
und Werkstoffeigenschaften sowie Einsatzge­
bieten berücksichtigen

d) Materialeigenschaften von Roh-, Hilfs- und 
Zuschlagstoffen einschließlich ihres Einflusses 
auf die physikalischen und chemischen Eigen­
schaften von Compounds und Masterbatches 
ermitteln; Kornvorschriften gemäß den Anfor­
derungen berücksichtigen

e) technische Datenblätter anwenden, Sicher­
heitsdatenblätter beachten

f) Mischungsverhältnisse der Komponenten 
berechnen und Mischungen unter Beachtung 
des Rezepturaufbaus herstellen und material­
spezifisch aufbereiten

12

13



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

g) Farbmittel, Zuschlag- und Hilfsstoffe gemäß 
den Mischungsanforderungen und Mischungs­
eigenschaften auswählen und einsetzen

3 Anwenden von Prüfver­
fahren

 

(§ 4 Absatz  6 Nummer  3)

a) technische Unterlagen für Prüfverfahren 
anwenden

b) Prüfverfahren gemäß betrieblicher Vorgaben 
sowie Kundenanforderungen auswählen

c) Prüfeinrichtungen, Verbrauchsmaterialien und 
Hilfsmittel auswählen und bereitstellen

d) Stichproben nach Vorgaben entnehmen, 
Probenentnahme dokumentieren

e) physikalische und chemische Prüfungen von 
polymeren Werkstoffen durchführen, insbeson­
dere hinsichtlich Dichte, Viskosität, Farbe und 
mechanischer, elektrischer, elektrostatischer 
und thermischer Eigenschaften

f) Prüfergebnisse analysieren; Fehlerursachen 
feststellen und beseitigen

12

4 Durchführen von 
Maßnahmen zum werk­
stofflichen Recycling

 

(§ 4 Absatz  6 Nummer  4)

a) Arten von Recyclingverfahren unterscheiden 
und auswählen

b) Möglichkeiten der stofflichen Wiederverwen­
dung nutzen

2

Abschnitt  F: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Bauteile

Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt
1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

1 Fügen, Montieren und 
Demontieren von Rohrlei­
tungssystemen, 
Bauteilen und 
Baugruppen

 

(§ 4 Absatz  7 Nummer  1)

a) Füge-, Montage- und Demontagetechniken, 
insbesondere Fügen, Verstärken, Laminieren, 
Folienschweißen und Auskleiden, unter­
scheiden und den Anwendungsgebieten 
zuordnen

b) Werkstoffe ermitteln, Werk- und Hilfsstoffe 
auswählen und verfahrensspezifisch einsetzen

c) Möglichkeiten der Vorbehandlung und Vorbe­
reitung der Fügeflächen unterscheiden und 
Verfahren anwenden

d) Verfahren zum lösbaren und unlösbaren Fügen 
anwenden

26

14



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

e) Rohrleitungsteile und -systeme oder Bauteile 
und -gruppen nach Aufmaß, Arbeitsauftrag und 
technischen Zeichnungen herstellen und trans­
portieren

f) Fügeverbindungen prüfen und beurteilen; 
Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung ergreifen

g) Rohrleitungsteile und -systeme oder Bauteile 
und -gruppen nach Auftragsdaten, technischen 
Zeichnungen oder Kundenanforderungen 
kennzeichnen

h) Arbeitsergebnisse kontrollieren und Prozess­
abläufe dokumentieren

i) Recyclingverfahren unterscheiden und Recyc­
lingsysteme nutzen

j) verfahrensbezogene Berechnungen durch­
führen

2 Be- und Nachbearbeiten 
von Rohrleitungssys­
temen, Bauteilen und 
Baugruppen

 

(§ 4 Absatz  7 Nummer  2)

a) manuelle und maschinelle Verfahren zum span­
losen und spanenden Trennen und Bearbeiten 
unterscheiden und anwenden

b) Verfahren zum Umformen unterscheiden und 
anwenden

c) Nachbearbeitungsmöglichkeiten von Oberflä­
chen unterscheiden und anwenden

d) Reparaturverfahren unterscheiden und durch­
führen

e) Oberflächen und Kanten schützen

f) Halbzeuge oder Fertigteile tempern, verpacken 
und lagern

g) verfahrensbezogene Berechnungen durch­
führen

h) Prüfverfahren anwenden, Ergebnisse beurteilen 
und dokumentieren

16

3 Erstellen und Anwenden 
von technischen Unter­
lagen

 

(§ 4 Absatz  7 Nummer  3)

a) Rohrleitungsteile und -systeme oder Bauteile 
und -gruppen ausmessen und Skizzen 
erstellen

b) technische Zeichnungen und isometrische 
Darstellungen nach Skizzen erstellen, Abwick­
lungen anfertigen

10

15



Abschnitt  G: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Faserverbundtechnologie

Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

1 Anwenden von Verfah­
renstechniken zur 
Herstellung von Faserver­
bundbauteilen

 

(§ 4 Absatz  8 Nummer  1)

a) Reaktionsmittel, Zuschlag- und Hilfsstoffe nach 
ihren Eigenschaften und Einsatzgebieten 
auswählen und unter Beachtung von Gesund­
heits- und Umweltgefahren einsetzen

b) Abwicklungen und Faserverbundzeichnungen 
lesen und erstellen

c) Faserhalbzeuge zuschneiden und nach Lege­
plan verarbeiten

d) Lagenaufbau unter Berücksichtigung von 
Symmetrie und quasiisotropen Lagenauf­
bauten erstellen

e) Mischungsverhältnisse der Komponenten 
berechnen und Mischungen durchführen, 
insbesondere unter Berücksichtigung der 
Menge des Harzansatzes und des Faservolu­
mengehaltes

f) Verarbeitungsvoraussetzungen, insbesondere 
Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Partikel­
gehalt, materialspezifisch zuordnen und beur­
teilen

g) Verarbeitungs-, Gelier- und Aushärtezeiten 
unterscheiden und beachten

h) Preformverfahren unterscheiden, auswählen 
und anwenden

i) Herstellungsverfahren einschließlich der 
Aushärteverfahren, insbesondere manuelles 
und maschinelles Laminieren, Faserharz­
spritzen, Harzinjektionsverfahren, Wickeln, 
Pressen, Pultrusion, Spritzgießen, Umformen 
von faserverstärkten Thermoplasten, unter­
scheiden und den Faserverbundbauteilen 
zuordnen

j) Verarbeitungsverfahren unter Berücksichtigung 
der verfahrensspezifischen Parameter 
anwenden, Parameter einstellen, optimieren 
und dokumentieren

k) verfahrensbezogene Berechnungen durch­
führen

20

2 Anwenden verfahrens­
spezifischer Steuerungs- 
und Automatisierungs­
technik

 

(§ 4 Absatz  8 Nummer  2)

a) Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik 
sowie deren Einrichtungen an Maschinen und 
Geräten unter Beachtung der Sicherheitsvor­
schriften anwenden

b) Fehler und Störungen eingrenzen; Maßnahmen 
zu ihrer Behebung ergreifen und dokumen­
tieren

6

16



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

c) Programmabläufe anhand von Funktions­
plänen nachvollziehen und überwachen

d) Parameter nach betrieblicher Vorgabe 
einstellen und Regelkreise optimieren

e) Produktionseinrichtungen zur Reparatur und 
Wartung unter Beachtung sicherheitstechni­
scher Vorschriften und verfahrenstechnischer 
Bedingungen in und außer Betrieb nehmen

f) Fehler und Störungen im Produktionsablauf 
eingrenzen, Maßnahmen zu ihrer Behebung 
ergreifen und dokumentieren

g) Wartungs- und Instandhaltungspläne sowie 
Bedienungsanleitungen anwenden

3 Handhaben von poly­
meren Werkstoffen von 
Fasermaterialien, Stütz- 
und Hilfsstoffen

 

(§ 4 Absatz  8 Nummer  3)

a) Faserarten und Faserhalbzeuge unterscheiden 
und nach Verwendung, Eigenschaften und 
Einsatzgebieten auswählen und handhaben

b) Matrixarten unterscheiden und unter Berück­
sichtigung der Verarbeitungsverfahren und ihrer 
Reaktionsarten auswählen und einsetzen

c) Stützwerkstoffe und Füllmaterialien unter­
scheiden, nach Eigenschaften und Verwen­
dung auswählen und handhaben

d) Trennmittel in Abhängigkeit vom Material der 
Werkzeuge auswählen und einsetzen

e) Lösemittel unterscheiden und unter Berück­
sichtigung der Matrixarten einsetzen

f) Binderarten unterscheiden, nach Verwendung 
und Eigenschaften auswählen und einsetzen

g) Recyclingverfahren von Faserverbundwerk­
stoffen unterscheiden

h) Vorgaben für Lagerung und Transport 
anwenden

6

4 Fügen, Montieren und 
Demontieren von 
Bauteilen und 
Baugruppen aus Faser­
verbundwerkstoffen

 

(§ 4 Absatz  8 Nummer  4)

a) Verfahren werkstoff- und einsatzspezifisch 
auswählen und anwenden

b) Fügeflächen material- und einsatzspezifisch 
vorbehandeln

c) Verfahren zum lösbaren und unlösbaren Fügen 
unterscheiden und anwenden

d) Montage und Demontage von Bauteilen durch­
führen

e) Bauteile nach Auftragsdaten, technischen 
Zeichnungen oder Kundenanforderungen 
kennzeichnen

f) Bauteile und Baugruppen verpacken, transpor­
tieren und lagern

4

17



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

5 Be- und Nachbearbeiten 
von Bauteilen und 
Baugruppen aus Faser­
verbundwerkstoffen

 

(§ 4 Absatz  8 Nummer  5)

a) manuelle und maschinelle Be- und Nachbear­
beitungen durchführen

b) Faserverbundbeschädigungen feststellen und 
beurteilen

c) Reparaturverfahren unterscheiden und durch­
führen

d) Nachbehandlung und Maßnahmen zum Ober­
flächenschutz durchführen

8

6 Handhaben von Werk­
zeugen und Vorrich­
tungen

 

(§ 4 Absatz  8 Nummer  6)

a) Formgebungswerkzeuge für den Produktions­
einsatz vorbereiten und rüsten

b) Einsatzfähigkeit der Werkzeuge sicherstellen

c) Funktionsfähigkeit der Betriebsmittel sicher­
stellen

d) Werkzeuge reinigen und einlagern

4

7 Anwenden von Prüfver­
fahren

 

(§ 4 Absatz  8 Nummer  7)

a) Prüfverfahren hinsichtlich Fasermaterialien und 
Matrixarten zur Bestimmung mechanischer, 
chemischer und physikalischer Eigenschaften 
unterscheiden; Proben nehmen und vorbe­
reiten

b) materialspezifische Prüfdaten beurteilen; 
Ergebnisse dokumentieren und auswerten

c) zerstörungsfreie Prüfverfahren, insbesondere 
Röntgenprüfung, Ultraschallprüfung, Thermo­
grafieprüfung und Klopfprüfung, unterscheiden

d) Maß- und Sichtprüfungen durchführen

4

Abschnitt  H: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Kunststofffenster

Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

1 Fügen, Montieren und 
Demontieren von 
Fenster-, Tür- und Fassa­
denelementen

 

(§ 4 Absatz  9 Nummer  1)

a) Aufmaß nehmen und Skizzen erstellen

b) technische Zeichnungen und isometrische 
Darstellungen nach Skizzen erstellen

c) Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen 
einschließlich der Werkzeuge sicherstellen

d) Verfahren zu lösbarem und unlösbarem Fügen 
unterscheiden, auswählen und anwenden

e) Fügeverbindungen dokumentieren

20

18



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

f) Fenster-, Tür- und Fassadenelemente nach 
Aufmaß, Arbeitsauftrag und technischer Zeich­
nung herstellen

g) Material, insbesondere Glas und Beschläge, 
nach Art, Menge und Zeitpunkt bereitstellen

h) Vormontage der Fenster-, Tür- und Fassaden­
elemente durchführen

i) Fenster-, Tür- und Fassadenelemente werk­
stoffgerecht montieren und demontieren

j) Vorschriften zur Lagerung und zum Transport 
anwenden

k) Zusatz- und Hilfsstoffe, insbesondere Glas, 
Füllungen, Paneele, Kleb- und Dichtstoffe und 
Dämmmaterialien, den Einsatzgebieten 
zuordnen und anwenden

l) Schließverfahren unterscheiden, Schließsys­
teme einbauen

m) Sicherheitsbeschläge unterschiedlicher Sicher­
heitsstufen auswählen und einbauen

n) Verglasungen unter Berücksichtigung des 
Lärm-, Einbruch- und Wärmeschutzes 
auswählen und montieren

o) demontierte Fenster-, Tür- und Fassadenele­
mente dem Recycling zuführen

p) verfahrensbezogene Berechnungen durch­
führen

2 Anwenden verfahrens­
spezifischer Steuerungs- 
und Automatisierungs­
technik

 

(§ 4 Absatz  9 Nummer  2)

a) Produktionsanlagen mithilfe von Prozessleit­
technik-Komponenten bedienen

b) Mess- und Regelungseinrichtungen nach 
Vorgaben überprüfen und einstellen

c) Systeme nach Vorschrift warten

d) Aufbau und Wirkungsweise von Automatisie­
rungssystemen unterscheiden und Systeme 
bedienen

e) Fehler und Störungen im Produktionsablauf 
eingrenzen; Maßnahmen zu ihrer Behebung 
ergreifen und dokumentieren

10

3 Be- und Nachbearbeiten 
von Fenster-, Tür- und 
Fassadenelementen

 

(§ 4 Absatz  9 Nummer  3)

a) Kopplungen unterscheiden und herstellen

b) Zusatzelemente, insbesondere Rollläden, 
einbauen

c) manuelle und maschinelle Verfahren zum span­
losen und spanenden Trennen und Bearbeiten 
anwenden

14

19



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

d) Verfahren zum Umformen anwenden

e) Oberflächen und Kanten schützen

4 Anwenden von Prüfver­
fahren

 

(§ 4 Absatz  9 Nummer  4)

a) Materialeingangskontrollen durchführen und 
dokumentieren

b) Prüfverfahren, insbesondere Ecken- und Funk­
tionsprüfungen, durchführen und Ergebnisse 
beurteilen

c) Nachbehandlungsmöglichkeiten von Oberflä­
chen anwenden

8

Abschnitt  I: Fachrichtungsübergreifende integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten

Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Organisation des Ausbil­
dungsbetriebes, Berufs­
bildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht

 

(§ 4 Absatz  10 Nummer  1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- 
und Geschäftsprozesse des Ausbildungs­
betriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsver­
trag sowie Dauer und Beendigung des Ausbil­
dungsverhältnisses erläutern und Aufgaben der 
im System der dualen Berufsausbildung Betei­
ligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der 
Ausbildungsordnung und des betrieblichen 
Ausbildungsplans erläutern sowie zu deren 
Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden 
arbeits-, sozial-, tarif- und mitbestimmungs­
rechtlichen Vorschriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs- oder personalvertre­
tungsrechtlichen Organe des Ausbildungs­
betriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und 
seiner Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisa-
tionen und Gewerkschaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung 
erläutern

während
 

der gesamten
 

Ausbildung

20



Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläu­
tern

i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und 
der beruflichen Weiterentwicklung erläutern

während
 

der gesamten
 

Ausbildung

2 Sicherheit und Gesund­
heit bei der Arbeit

 

(§ 4 Absatz  10 Nummer  2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor­
schriften kennen und diese Vorschriften 
anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg 
prüfen und beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten 
erläutern

d) technische und organisatorische Maßnahmen 
zur Vermeidung von Gefährdungen sowie von 
psychischen und physischen Belastungen für 
sich und andere, auch präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und 
anwenden

f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und 
erste Maßnahmen bei Unfällen einleiten

g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeu­
genden Brandschutzes anwenden, Verhaltens­
weisen bei Bränden beschreiben und erste 
Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen

3 Umweltschutz und Nach­
haltigkeit

 

(§ 4 Absatz  10 Nummer  3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbe­
dingter Belastungen für Umwelt und Gesell­
schaft im eigenen Aufgabenbereich erkennen 
und zu deren Weiterentwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf 
Produkte, Waren oder Dienstleistungen Mate­
rialien und Energie unter wirtschaftlichen, 
umweltverträglichen und sozialen Gesichts­
punkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Rege­
lungen des Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien 
einer umweltschonenden Wiederverwertung 
oder Entsorgung zuführen

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den 
eigenen Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im 
Sinne einer ökonomischen, ökologischen und 
sozial nachhaltigen Entwicklung zusammenar­
beiten und adressatengerecht kommunizieren
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Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

4 Digitalisierte Arbeitswelt
 

(§ 4 Absatz  10 Nummer  4)
a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten 

sowie mit Daten Dritter umgehen und dabei die 
Vorschriften zum Datenschutz und zur Daten­
sicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien 
und informationstechnischen Systemen 
einschätzen und bei deren Nutzung betrieb­
liche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und 
effizient kommunizieren sowie Kommunika-
tionsergebnisse dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen 
erkennen und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren 
und aus digitalen Netzen beschaffen sowie 
Informationen, auch fremde, prüfen, bewerten 
und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden 
des selbstgesteuerten Lernens anwenden, 
digitale Lernmedien nutzen und Erfordernisse 
des lebensbegleitenden Lernens erkennen und 
ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, 
einschließlich der Beteiligten anderer Arbeits- 
und Geschäftsbereiche, auch unter Nutzung 
digitaler Medien, planen, bearbeiten und 
gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung 
gesellschaftlicher Vielfalt praktizieren

während
 

der gesamten
 

Ausbildung

Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im
P

o
si

ti
o

n
ve

rm
it

te
lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

3

5 Durchführen von quali­
tätssichernden 
Maßnahmen

 

(§ 4 Absatz  10 Nummer  5)

a) Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln feststellen, 
Prüfverfahren und Prüfmittel anwenden, Ergeb­
nisse auswerten und dokumentieren

b) Prüfprotokolle und betriebliche Prüfvorschriften 
anwenden

c) Normen und Systeme des Qualitätsmanage­
ments unterscheiden

d) Qualitätssicherung im Produktionsprozess 
sowie in vor- und nachgeschalteten Bereichen 
beachten

4
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Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

3

e) betriebliche Qualitätssicherungssysteme im 
Arbeitsbereich anwenden und Ursachen von 
Qualitätsmängeln systematisch suchen, besei­
tigen und dokumentieren

f) Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen, Prüf­
verfahren und Prüfmittel anwenden, Ergebnisse 
bewerten und dokumentieren

g) zur kontinuierlichen Verbesserung und Opti­
mierung der Qualität beitragen

h) statistische Verfahren zur Qualitätssicherung 
anwenden

6

6 Betriebliche und tech­
nische Kommunikation

 

(§ 4 Absatz  10 Nummer  6)

a) Informationsquellen auswählen, Informationen, 
auch aus englischsprachigen technischen 
Unterlagen, beschaffen

b) Zeichnungsnormung anwenden

c) technische Teil-, Gruppen- und Zusammen­
bauzeichnungen lesen sowie Skizzen anfer­
tigen

d) Maß-, Form- und Lagetoleranzen sowie Ober­
flächenzeichen zuordnen und beachten

e) Stücklisten auswerten und erstellen

f) technische Unterlagen auswerten und 
anwenden

10

g) Informationen, auch aus englischsprachigen 
technischen Unterlagen, bewerten

h) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen, 
englische Fachbegriffe in der Kommunikation 
anwenden

4

7 Planen und Organisieren 
der Arbeit, Bewerten der 
Arbeitsergebnisse

 

(§ 4 Absatz  10 Nummer  7)

a) Art und Umfang von Aufträgen klären, Beson­
derheiten und Termine mit vor- und nachgela­
gerten Bereichen absprechen

b) Auftragsabwicklungen unter Berücksichtigung 
sicherheitstechnischer, betriebswirtschaftlicher 
und ökologischer Gesichtspunkte planen; 
Planungsunterlagen erstellen

c) Informationen für die Auftragsabwicklung 
beschaffen, auswerten und nutzen; Auftrags­
abwicklung dokumentieren

d) Arbeitsplatz unter Berücksichtigung betrieb­
licher Vorgaben einrichten

e) Abweichungen vom Soll-Arbeitsergebnis beur­
teilen, Informationen für den Arbeitsablauf 
nutzen

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung funktio­
naler, fertigungstechnischer, wirtschaftlicher 
und personeller Gesichtspunkte planen und 
durchführen; Arbeitsergebnisse dokumentieren

6
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Lfd. 
Nr.

Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

3

g) Auftragsabwicklungen unter Berücksichtigung 
sicherheitstechnischer, betriebswirtschaftlicher 
und ökologischer Gesichtspunkte festlegen 
sowie mit vor- und nachgelagerten Bereichen 
abstimmen

h) Teilaufträge veranlassen, Ergebnisse prüfen

i) Arbeitsschritte unter Berücksichtigung funktio­
naler und fertigungstechnischer Gesichts­
punkte festlegen

4

Anlage  2
 

(zu § 65 Absatz  2)

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Zusatzqualifikation „Additive Fertigungsverfahren“

Lfd. 
Nr.

Teil der 
Zusatzqualifikation

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
Zeitliche 

Richtwerte
 

in Wochen im P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Modellieren von 
Bauteilen

a) Bauteile durch Programme zum computergestützten 
Konstruieren (CAD) erstellen

b) für digitale 3-D-Modelle parametrische Datensätze 
entwickeln

c) Gestaltungsprinzipien zur additiven Fertigung 
einhalten, Gestaltungsmöglichkeiten nutzen

8

2 Vorbereiten von additiver 
Fertigung

a) Verfahren zur additiven Fertigung auswählen

b) 3-D-Datensätze konvertieren und für das Verfahren 
anpassen

c) verfahrensspezifische Produktionsabläufe planen

d) Maschine zur Herstellung einrichten

3 Additives Fertigen von 
Produkten

a) additive Fertigungsverfahren anwenden, Probebau­
teile erstellen und bewerten

b) Prozessparameter anpassen und optimieren

c) Prozesse kontrollieren, überwachen und protokol­
lieren, Maßnahmen der Qualitätssicherung durch­
führen

d) Fehler- und Mängelbeseitigung veranlassen sowie 
Maßnahmen dokumentieren

e) Daten des Konfigurations­ und Änderungsmanage­
ments pflegen, technische Dokumentationen sichern

f) verfahrensspezifische Vorschriften zur Arbeitssicher­
heit und zum Umweltschutz einhalten
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Anlage  3
 

(zu § 68 Absatz  2)

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Zusatzqualifikation „Prozessintegration“

Lfd. 
Nr.

Teil der 
Zusatzqualifikation

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
Zeitliche 

Richtwerte
 

in Wochen im P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Analysieren und Planen 
von digital vernetzten 
Produktionsprozessen

a) Produktionsprozesse analysieren

b) Anpassung der Produktion sowie der Handhabungs-, 
Transport- oder Identifikationssysteme planen

c) Prozessänderungen planen und hinsichtlich vor- und 
nachgelagerter Bereiche bewerten sowie die Zustän­
digkeiten im Team abstimmen

d) Spezifikationen, technische Bestimmungen und 
betriebliche IT-Richtlinien bei Prozessänderungen 
beachten

8

2 Anpassen und Ändern 
von digital vernetzten 
Produktionsanlagen

a) geplante Prozessabläufe simulieren

b) Auf- und Umbau von Produktionsanlagen und die 
datentechnische Vernetzung im Team durchführen

c) Steuerungsprogramme im Team ändern, testen und 
optimieren

3 Erproben von Produk­
tionsprozessen

a) Produktionsverfahren und Prozessschritte, logisti­
sche Abläufe und Fertigungsparameter erproben

b) Gesamtprozess kontrollieren, überwachen und 
protokollieren und prozessbegleitende Maßnahmen 
der Qualitätssicherung durchführen

c) Fehler- und Mängelbeseitigung veranlassen sowie 
Maßnahmen dokumentieren

d) Daten des Konfigurations­ und Änderungsmanage­
ments pflegen und technische Dokumentationen 
sichern

e) Prozessvorschriften erstellen

Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der/die Ausbilder/in zusammen mit dem/der Auszubildenden alle Positio­
nen der Liste durchgehen. Positionen, die dem/der Auszubildenden gründlich erklärt worden sind und die er/sie – wo es sich 
um Tätigkeiten handelt – aufgrund dieser Unterweisung geübt hat, erhalten in den dafür vorgesehenen kleinen Kästchen der 
entsprechenden Spalte ein Kreuz.

Danach bestätigen Ausbilder/in und Auszubildende/r durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsächlich 
vermittelt worden sind.

Angekreuzte Positionen vermittelt:

Ausbilder/in: ..........................................................................

Auszubildende/r: ..........................................................................

25


	Anlage 1(zu § 3 Absatz 1)
	Abschnitt A: Gemeinsame berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
	Abschnitt B: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Formteile
	Abschnitt C: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Halbzeuge
	Abschnitt D: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Mehrschichtkautschukteile
	Abschnitt E: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Compound- und Masterbatchherstellung
	Abschnitt F: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Bauteile
	Abschnitt G: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Faserverbundtechnologie
	Abschnitt H: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Kunststofffenster
	Abschnitt I: Fachrichtungsübergreifende integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
	Anlage 2 (zu § 65 Absatz 2)
	Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Zusatzqualifikation „Additive Fertigungsverfahren“
	Anlage 3 (zu § 68 Absatz 2)
	Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Zusatzqualifikation „Prozessintegration“

	d25e3236: Off
	d25e3238: Off
	d25e3240: Off
	d25e3242: Off
	d25e3244: Off
	d25e3246: Off
	d25e3270: Off
	d25e3272: Off
	d25e3274: Off
	d25e3276: Off
	d25e3278: Off
	d25e3280: Off
	d25e3305: Off
	d25e3307: Off
	d25e3309: Off
	d25e3311: Off
	d25e3313: Off
	d25e3315: Off
	d25e3317: Off
	d25e3319: Off
	d25e3343: Off
	d25e3345: Off
	d25e3355: Off
	d25e3357: Off
	d25e3359: Off
	d25e3361: Off
	d25e3385: Off
	d25e3387: Off
	d25e3389: Off
	d25e3391: Off
	d25e3415: Off
	d25e3417: Off
	d25e3419: Off
	d25e3421: Off
	d25e3431: Off
	d25e3433: Off
	d25e3435: Off
	d25e3437: Off
	d25e3439: Off
	d25e3441: Off
	d25e3443: Off
	d25e3445: Off
	d25e3468: Off
	d25e3548: Off
	d25e3550: Off
	d25e3556: Off
	d25e3558: Off
	d25e3560: Off
	d25e3562: Off
	d25e3564: Off
	d25e3566: Off
	d25e3590: Off
	d25e3592: Off
	d25e3594: Off
	d25e3596: Off
	d25e3598: Off
	d25e3600: Off
	d25e3602: Off
	d25e3604: Off
	d25e3606: Off
	d25e3608: Off
	d25e3610: Off
	d25e3634: Off
	d25e3636: Off
	d25e3638: Off
	d25e3640: Off
	d25e3642: Off
	d25e3644: Off
	d25e3668: Off
	d25e3670: Off
	d25e3672: Off
	d25e3696: Off
	d25e3698: Off
	d25e3700: Off
	d25e3702: Off
	d25e3704: Off
	d25e3783: Off
	d25e3789: Off
	d25e3795: Off
	d25e3797: Off
	d25e3799: Off
	d25e3801: Off
	d25e3803: Off
	d25e3805: Off
	d25e3807: Off
	d25e3831: Off
	d25e3833: Off
	d25e3835: Off
	d25e3837: Off
	d25e3839: Off
	d25e3841: Off
	d25e3843: Off
	d25e3845: Off
	d25e3847: Off
	d25e3849: Off
	d25e3873: Off
	d25e3875: Off
	d25e3877: Off
	d25e3880: Off
	d25e3882: Off
	d25e3884: Off
	d25e3908: Off
	d25e3910: Off
	d25e3934: Off
	d25e3936: Off
	d25e3938: Off
	d25e3940: Off
	d25e3942: Off
	d25e4021: Off
	d25e4023: Off
	d25e4026: Off
	d25e4028: Off
	d25e4030: Off
	d25e4032: Off
	d25e4034: Off
	d25e4036: Off
	d25e4060: Off
	d25e4062: Off
	d25e4064: Off
	d25e4066: Off
	d25e4068: Off
	d25e4070: Off
	d25e4072: Off
	d25e4074: Off
	d25e4076: Off
	d25e4078: Off
	d25e4080: Off
	d25e4104: Off
	d25e4106: Off
	d25e4108: Off
	d25e4110: Off
	d25e4112: Off
	d25e4114: Off
	d25e4116: Off
	d25e4122: Off
	d25e4146: Off
	d25e4148: Off
	d25e4150: Off
	d25e4174: Off
	d25e4176: Off
	d25e4178: Off
	d25e4180: Off
	d25e4260: Off
	d25e4262: Off
	d25e4264: Off
	d25e4266: Off
	d25e4268: Off
	d25e4270: Off
	d25e4272: Off
	d25e4274: Off
	d25e4276: Off
	d25e4300: Off
	d25e4306: Off
	d25e4308: Off
	d25e4310: Off
	d25e4312: Off
	d25e4314: Off
	d25e4316: Off
	d25e4342: Off
	d25e4344: Off
	d25e4346: Off
	d25e4348: Off
	d25e4350: Off
	d25e4352: Off
	d25e4376: Off
	d25e4378: Off
	d25e4457: Off
	d25e4459: Off
	d25e4461: Off
	d25e4463: Off
	d25e4465: Off
	d25e4467: Off
	d25e4469: Off
	d25e4471: Off
	d25e4473: Off
	d25e4475: Off
	d25e4499: Off
	d25e4501: Off
	d25e4503: Off
	d25e4505: Off
	d25e4507: Off
	d25e4509: Off
	d25e4511: Off
	d25e4513: Off
	d25e4537: Off
	d25e4539: Off
	d25e4618: Off
	d25e4620: Off
	d25e4622: Off
	d25e4624: Off
	d25e4626: Off
	d25e4628: Off
	d25e4630: Off
	d25e4632: Off
	d25e4634: Off
	d25e4636: Off
	d25e4638: Off
	d25e4662: Off
	d25e4664: Off
	d25e4666: Off
	d25e4668: Off
	d25e4670: Off
	d25e4672: Off
	d25e4674: Off
	d25e4698: Off
	d25e4700: Off
	d25e4702: Off
	d25e4704: Off
	d25e4706: Off
	d25e4708: Off
	d25e4710: Off
	d25e4712: Off
	d25e4736: Off
	d25e4738: Off
	d25e4740: Off
	d25e4742: Off
	d25e4744: Off
	d25e4746: Off
	d25e4770: Off
	d25e4772: Off
	d25e4774: Off
	d25e4776: Off
	d25e4800: Off
	d25e4802: Off
	d25e4804: Off
	d25e4806: Off
	d25e4830: Off
	d25e4832: Off
	d25e4834: Off
	d25e4836: Off
	d25e4915: Off
	d25e4917: Off
	d25e4919: Off
	d25e4921: Off
	d25e4923: Off
	d25e4925: Off
	d25e4927: Off
	d25e4929: Off
	d25e4931: Off
	d25e4933: Off
	d25e4935: Off
	d25e4938: Off
	d25e4940: Off
	d25e4942: Off
	d25e4944: Off
	d25e4946: Off
	d25e4970: Off
	d25e4972: Off
	d25e4974: Off
	d25e4976: Off
	d25e4978: Off
	d25e5002: Off
	d25e5004: Off
	d25e5006: Off
	d25e5008: Off
	d25e5010: Off
	d25e5034: Off
	d25e5036: Off
	d25e5038: Off
	d25e5107: Off
	d25e5109: Off
	d25e5111: Off
	d25e5113: Off
	d25e5115: Off
	d25e5117: Off
	d25e5123: Off
	d25e5125: Off
	d25e5127: Off
	d25e5154: Off
	d25e5156: Off
	d25e5158: Off
	d25e5160: Off
	d25e5162: Off
	d25e5164: Off
	d25e5166: Off
	d25e5185: Off
	d25e5187: Off
	d25e5189: Off
	d25e5191: Off
	d25e5193: Off
	d25e5195: Off
	d25e5215: Off
	d25e5217: Off
	d25e5219: Off
	d25e5225: Off
	d25e5227: Off
	d25e5229: Off
	d25e5231: Off
	d25e5233: Off
	d25e5285: Off
	d25e5287: Off
	d25e5289: Off
	d25e5291: Off
	d25e5303: Off
	d25e5305: Off
	d25e5307: Off
	d25e5309: Off
	d25e5333: Off
	d25e5335: Off
	d25e5337: Off
	d25e5339: Off
	d25e5341: Off
	d25e5343: Off
	d25e5353: Off
	d25e5355: Off
	d25e5379: Off
	d25e5381: Off
	d25e5383: Off
	d25e5385: Off
	d25e5387: Off
	d25e5389: Off
	d25e5401: Off
	d25e5403: Off
	d25e5405: Off
	d25e5485: Off
	d25e5487: Off
	d25e5489: Off
	d25e5503: Off
	d25e5505: Off
	d25e5507: Off
	d25e5509: Off
	d25e5520: Off
	d25e5522: Off
	d25e5524: Off
	d25e5526: Off
	d25e5528: Off
	d25e5530: Off
	d25e5602: Off
	d25e5604: Off
	d25e5606: Off
	d25e5608: Off
	d25e5622: Off
	d25e5624: Off
	d25e5626: Off
	d25e5637: Off
	d25e5639: Off
	d25e5641: Off
	d25e5643: Off
	d25e5645: Off
	datum: 
	unterschrift-auszubildender: 
	auszubilder: 
	ausbilder: 
	ausbildungsbetrieb: 
	firmenstempel-unterschrift: 
	angekreuzte-positionen-vermittelt-auszubildender: 
	angekreuzte-positionen-vermittelt-ausbilder: 
	unterschrift-gesetzlicher-vertreter: 


